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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.02.1989

Norm

ABGB §834

WEG §3

WEG §17

Rechtssatz

Die Vollmacht des Verwalters gemäß § 17 ist auf die Liegenschaft betre6ende Verwaltungshandlungen beschränkt, die

auf eine ( Neu- ) Festsetzung der Nutzwerte abzielende Antragstellung gehört aber überhaupt nicht zur Verwaltung der

Liegenschaft, sondern hängt mit der Begründung ( Umgestaltung ) des Wohnungseigentums und damit mit der

Abgrenzung der Rechtssphäre der einzelnen Miteigentümer im Verhältnis zueinander zusammen und hat Ein=uß auf

das Ausmaß aller oder ( im Falle des § 3 Abs 2 Z 2 WEG ) einzelner Miteigentumsanteile.
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